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1. Einleitung 
 
 
1.1. Anlass und Aufgabenstellung 
 
Dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wird zu Grunde gelegt die im 
Erläuterungsbericht beschriebene Maßnahme zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Hörlkofen – ehemalige Ziegelei“ der Gemeinde Wörth (Landkreis Erding). Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um die Erweiterung des bestehenden Betriebes 
nach Süden um ca. 60 m bzw. nach Osten um ca. 120 m und den hierfür 
notwendigen Rodungsmaßnahmen. 
Der Umfang der vorliegenden Untersuchung wurde mit der unteren Naturschutz-
behörde am Landratsamt Erding auf die Artengruppen Pflanzen, Amphibien, 
Fledermäuse und Vögel festgelegt. Zusätzlich werden alle Beibeobachtungen 
naturschutzfachlich bedeutender Arten erfasst und bewertet. 
 
In der vorliegenden saP werden: 
• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG (gültig seit 01.03.2010) bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die 
durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 
 
• gegebenenfalls die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 
den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 
 
• für die nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. nationalem 
Naturschutzrecht streng geschützt sind, wird darüber hinaus geprüft, ob der Art. 6 a 
Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG einschlägig ist. Eine Prüfung der gemeinschaftsrechtlich 
(streng) geschützten Arten nach Art. 6 a Abs. 2 S. 2 und 3 BayNatSchG ist nicht 
erforderlich, da dessen Regelungsinhalte bereits durch die Prüfung dieser Arten nach 
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. § 45 Abs. 7 BNatSchG entsprechend 
umfasst sind. 
 
 
1.2. Datengrundlage 
 
Zur Erfassung der wichtigsten Grundlagen fanden zwei Begehung des Geländes (am 
09.04.2010 und 16.04.2010, Gehölze unbelaubt, bei optimaler Witterung) statt. Die 
erfassten Arten sind der Artenliste im Anhang zu entnehmen. Das Gutachten erfolgt 
darüber hinaus als Potenzialabschätzung unter Auswertung der Biotop- und der 
Artenschutzkartierung. Die Daten der Biotopkartierung stammen aus dem Jahr 1984 
und können auf Grund ihres Alters nur noch als Anhaltspunkt verwertet werden. Das 
Gutachten stützt sich daher in erster Linie auf die eigenen Erhebungen im April 2010. 
 
 
1.3. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 
 
Das von der Planung betroffene Areal liegt am östlichen Rand der Ortschaft 
Hörlkofen unmittelbar östlich der Bahnlinie München – Mühldorf.  Das Gelände wird 
bereits zum Teil als Betriebsgelände für die Firma „Papier Karl“ genutzt.  
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Im Süden grenzt ein Mischwald-Bestand (Gehölzbestand 3, vgl. Abb. 1) an, der von 
Fichten geprägt ist. Er ist in Teilen in der amtlichen Biotopkartierung unter der 
Biotopnummer 7737-0047-004 erfasst. Der Gehölzbestand setzt sich neben Fichten 
aus zum Teil alten Weiden, Pappeln und Birken zusammen. Es stehen im 
Planungsumgriff drei Bäume mit Höhlen, weitere zwei weisen Totholz oder 
Rindenabplatzungen in größerem Umfang auf (vgl. Abb. 4, 5 und 6 im Anhang). 
Ferner befindet sich hier ein Horstbaum (Fichte), der zum Zeitpunkt der Erhebung 
nicht besetzt war. Innerhalb der betroffenen Gehölzfläche liegt ein kleines stark 
beschattetes und stark verlandetes Kleingewässer. Gewässertypische Vegetation 
fehlt ihm jedoch weitgehend. Die Gewässersohle ist schlammig und durch Falllaub 
geprägt. Zum Zeitpunkt der Ortseinsicht konnten hier keine Amphibien oder 
Makrozoobenthos in nennenswertem Umfang festgestellt werden. Nach Auskunft des 
Eigentümers trocknet das Gewässer immer wieder aus. Lediglich in einem ca. 100 m 
weiter südöstlich gelegenen, l-förmigen Gewässer wurden ein paar wenige Erdkröten 
und Wasserschnecken nachgewiesen (vgl. Abb. 8). Dieser Bereich ist von der 
Planung jedoch nicht betroffen. 
 
An der Ostseite des Planungsgebietes findet sich ein kleines Feldgehölz 
(Gehölzbestand 2, vgl. Abb.1) mit zum Teil altem Baumbestand. Im weiteren Verlauf 
grenzen intensiv genutzte Ackerflächen an. Von den größeren Bäumen 
(Stammdurchmesser > 50 cm) findet sich an zwei Weiden und einer Eiche 
nennenswert Totholz (vgl. Abbildung 3). Lediglich an Weide Nr. 2 (vgl. Abbildung 2) 
konnten zwei sehr kleine Öffnungen festgestellt werden, die jedoch als Bruthöhle für 
Vögel zum Zeitpunkt der Kartierung nicht genutzt wurden. Die anderen Bäume waren 
ohne erkennbare Höhlen, Rindenabplatzungen und Spalten. 
 
Im nördlichen Teil des Planungsgebietes befindet sich ein kleiner Baumbestand aus 
Weiden, Birken und Fichten (Gehölzbestand 1, vgl. Abb. 1), der vermutlich aus einer 
durchgewachsenen Hecke entstanden ist. Die Gehölze sind auf Grund ihres 
geringen Alters nicht für Bruthöhlen oder ähnliches geeignet. Es wurden bei der 
Begehung keine Höhlen, Nester oder Rindenabplatzungen festgestellt. Direkt östlich 
grenzt ein kleiner Bestand aus Landschilf an, in dem keine Nestbau-Aktivitäten und 
keine Reviergesänge von Vögeln festgestellt werden konnten.  
 
 
1.4. Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 
 
Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden 
Untersuchung stützen sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 
08.01.2008 Gz. IID2-4022.2-001/05 eingeführten "Fachlichen Hinweise zur 
Aufstellung der Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" und 
die „Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des 
Bundesnaturschutzgesetzes“ der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) 
vom Januar 2010. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 
 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren bei der unter Kapitel 1.1 beschriebenen 
Maßnahme ausgeführt, die unter Umständen Beeinträchtigungen und Störungen der 
streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. der 
Lebensraumtypen verursachen können. 
 
 
2.1. anlagebedingte Wirkfaktoren 
 
Durch die Erweiterung des Firmengeländes nach Süden und Osten kommt es zu 
einem Verlust an Gehölzbestand mit Biotopbäumen (mit Höhlen, Rindenabplatz-
ungen, Spalten). Hier gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbesondere für 
Vögel unmittelbar und dauerhaft verloren.  
Andererseits werden durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wieder 
Lebensräume gerade für heimische Vögel geschaffen. Ebenso profitieren Amphibien 
von der geplanten Neuanlage von Gewässern. 
 
Weitere anlagenbedingte Wirkfaktoren sind nicht festzustellen. 
 
 
2.2. baubedingte Wirkfaktoren 
 
Temporärer Entzug bzw. Veränderung von Habitaten und Lebensstätten 
(Gehölzrodung) innerhalb der Neubauflächen und Arbeitsräume insbesondere 
während der Bauphase durch Lärm, Erschütterung und Anwesenheit von Arbeitern. 
Hiervon ist besonders die Gruppe der Vögel betroffen durch Unterschreiten von 
Fluchtdistanzen einiger Arten.  
 
 
2.3. betriebsbedingte Wirkfaktoren 
 
Erhebliche betriebsbedingte Wirkfaktoren sind nicht festzustellen, bzw. erhöhen sich 
durch die Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma nicht. 
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität 

 
 
3.1. Maßnahmen zur Vermeidung 
 
Als Vorkehrung, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von Vogelarten der VS-Richtlinie sowie national geschützter Arten 
zu vermeiden oder zu mindern, wird die Durchführung der notwendigen 
Baumfällmaßnahmen in der Vegetationsruhe von Ende Oktober bis Ende Januar 
vorgeschlagen. Ebenso ist das im Eingriffsbereich vorhandene Gewässer frühestens 
im Herbst (Mitte September bis Ende Oktober) zu beseitigen. 
Vor dem Fällen von Höhlenbäumen sind diese von einem Spezialisten auf Belegung 
mit Vögeln oder Fledermäusen (gegebenenfalls unter zu Hilfename einer 
Inspektionskamera) zu untersuchen.  
 
 
3.2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 
BNatSchG) 

 
Folgende spezielle Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF-Maßnahmen) werden empfohlen:  

1. Dauerhaftes Belassen von mehreren Biotopbäumen (Stammumfang > 150 cm) im 
Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde im südlich gelegenen 
Waldbereich, der vom Vorhaben nicht tangiert ist. 

2. Aufhängen von Vogelnistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (ca. 5 Stück) 
im südlich gelegenen Waldbereich. 

3. Aufhängen von Fledermausnistkästen (ca. 3 Stück, unterschiedliche 
Ausführungen) im südlich gelegenen Waldbereich. 

 
Die genannten Maßnahmen sind mindestens ½ Jahr (besser 1 Jahr) vor der 
geplanten Baufeldfreimachung durchzuführen. 
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4. Bestand und Betroffenheit von Arten 
 
 
4.1. Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, 
Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes 
Verbot: 
 
Schädigungsverbot: 
Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im 
Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von 
Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird. 
 
Es wurden keine relevanten Pflanzenarten im Planungsgebiet nachgewiesen. 
 
 
4.2. Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
 
Es ist kein in Anhang I der FFH-Richtlinie genannter Lebensraumtyp durch die 
Maßnahme nachhaltig betroffen. 
 
 
4.3. Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nr. 
1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende 
Verbote: 
 
Schädigungsverbot: 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 
verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer 
Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 
Störungsverbot: 
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt. 
 
 
4.3.1. Säugetiere 
 
Nach Abschichtung kann für die Gruppe der Fledermäuse eine Betroffenheit nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Es erfolgt für diese Gruppe eine 
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Potenzialabschätzung, da ein konkreter Nachweis von Fledermäusen zum Zeitpunkt 
der Prüfung (im zeitigen Frühjahr) nur unter erheblichem Aufwand und mit geringer 
Aussagekraft möglich ist. Andere gemeinschaftsrechtlich geschützten Säugetierarten 
sind vom Vorhaben nicht betroffen.  
Von den betroffenen Gehölzbeständen erscheint nur Gehölzbestand 3 in Teilen für 
Fledermäuse potenziell geeignet. Er hat jedoch eine überwiegend dichte Struktur 
(Fichtenwald-Charakter), die auch seine Eignung als Jagdhabitat stark einschränkt. 
Lediglich im Bereich des vorhandenen Kleingewässers ist der Bestand lichter. Einige 
der vorhandenen Altbäume zeigen in Teilen Rindenabplatzungen (vgl. Abbildung 4), 
ferner sind Höhlen vorhanden. Diese Strukturen werden von Fledermäusen immer 
wieder zumindest als Ausweichquartier genutzt. Da aber der überwiegende Teil des 
südlich gelegenen Waldbestandes von der Erweiterung nicht betroffen ist, bleiben 
ausreichend Habitatstrukturen erhalten. Ferner wird die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang auch durch das Anbringen von Fledermauskästen (vgl. CEF-
Maßnahme Kapitel 3.2.) im verbleibenden Waldbestand gewährleistet. Nachhaltige 
Auswirkungen auf Individuen bzw. den Erhaltungszustand der Lokalpopulationen der 
jeweiligen Art sind damit nicht zu erwarten. Ein Schädigungs- bzw. Störverbot liegt 
demnach nicht vor. 
 
 
4.3.2. Amphibien 
 
Im Gebiet können nach Abschichtung potenziell Bombina variegata 
(Gelbbauchunke), Bufo virides (Wechselkröte) und Bufo calamita (Kreuzkröte) und 
Hyla arborea (Laubfrosch) auftreten. Diese Arten wurden vor über 25 Jahren im 
Gebiet der ehemaligen Ziegelei nachgewiesen. Inzwischen hat sich die Nutzung bzw. 
Struktur des Geländes grundlegend geändert. Es konnten im Eingriffsbereich 2010 
keinerlei Amphibien nachgewiesen werden. Einzig ein Erdkröten-Nachweis (zwei 
Männchen, ein totes Weibchen) und der Nachweis eines Grasfrosch-Laichballens 
gelang im ca. 100 m südöstlich gelegenen Gewässer (außerhalb des 
Eingriffsbereiches). 
Ferner werden keine unmittelbaren Habitatstrukturen dieser Arten vorhabensbedingt 
soweit in Anspruch genommen, als dass nachhaltige Auswirkungen auf Individuen 
bzw. den Erhaltungszustand der Lokalpopulationen der jeweiligen Art zu erwarten 
wären. Bei Durchführung der Maßnahme in der winterlichen Ruhephase wird weder 
ein Störungs- noch ein Schädigungsverbot im Sinne von § 44 BNatSchG erfüllt.  
 
Das durch die Maßnahme beanspruchte Kleingewässer ist für die relevanten Arten 
als Fortpflanzungshabitat nicht (mehr) geeignet (vermutlich zu stark beschattet).  
Im Rahmen der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ist geplant weitere Kleinge-
wässer im östlichen Planungsareal anzulegen. Hier sollte durch eine entsprechende 
Gestaltung und Besonnung der neuen Biotope darauf geachtet werden, dass diese 
von den oben genannten und offensichtlich vor längerer Zeit nachgewiesenen Arten 
als Habitat künftig besser genutzt werden können. 
 
 
4.3.3. Libellen 
 
Nach Abschichtung sind keine gemeinschaftsrechtlich geschützten Libellenarten vom 
Vorhaben betroffen.  
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Bei der Kartierung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen von Libellen im 
betroffenen Kleingewässer. Es konnten trotz intensiven Kescherns keine 
Libellenlarven nachgewiesen werden. Ferner wurden keine adulten Tiere beobachtet. 
Vermutlich ist die Habitatstruktur des Gewässers für Libellen nicht geeignet (keine 
Besonnung etc.). Ein Schädigungs- bzw. Störungsverbot im Bezug auf diese 
Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 
 
 
4.4. Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art. 1 der 

VSRichtlinie 
 
Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende 
Verbote: 
 
Schädigungsverbot: 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 
verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer 
Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
 
Störungsverbot: 
Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt. 
 
 
Von den folgenden, festgestellten Vogelarten werden durch die notwendigen Gehölz-
fällungen zur Baufeldfreimachung potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(insbesondere Höhlen; vgl. Abbildung 5 und 6) zerstört: 
 
Blaumeise, Buntspecht, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Kleiber und Kohlmeise. 
 
Der festgestellte (nicht genutzte) Horst dürfte auf Grund seiner Größe und Bauart mit 
hoher Wahrscheinlichkeit von Mäusebussard oder Habicht erstellt worden sein.  
 
Die betroffenen Arten sind (mit Ausnahme von Gartenrotschwanz) kommune Arten, 
die in geeigneten Lebensräumen noch häufig vorkommen. Der Erhaltungszustand 
dieser lokalen Vogelpopulationen ist als günstig einzustufen. Bei Durchführung der 
vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen (vgl. Kapitel 3.2.) bleiben die ökologischen 
Funktionen der örtlichen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang bei allen Arten gewahrt. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Populationen ist bei keiner Vogelart zu befürchten. Es liegt somit kein 
Schädigungs- oder Störungsverbot im Bezug auf die Artengruppe der Vögel vor. 
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4.5. Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen 
gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 

 
 
4.5.1. Streng geschützte Pflanzen ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus 
 
Streng geschützte Pflanzenarten sind für das Untersuchungsgebiet nicht 
nachgewiesen und konnten auch im Rahmen der Begehungen nicht kartiert werden. 
 
 
4.5.2. Streng geschützte Tierarten ohne gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus 
 
Streng geschützte Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, kommen nach Auswertung 
vorhandener Daten sowie der eigenen Begehungen und der Einschätzung der 
vorliegenden Lebensraumausstattung im Eingriffsbereich nicht vor. 
 
 
4.5.3. Besonders geschützte Tierarten ohne gemeinschaftsrechtl. Schutzstatus 
 
Es wurden keine besonders geschützten Tierarten nachgewiesen. Ein aktuelles 
Vorkommen solcher Arten ist nicht bekannt. 
 
 
5. Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen 

für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

 
Nicht relevant, da nach Kap. 4 keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BnatSchG erfüllt werden. 
 
 
6. Ergebnis 
 
Für alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten sowie 
europäische Vogelarten gem. Art.1 der Vogelschutzrichtlinie werden – bei Einhaltung 
der vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen - die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG Abs. 1 nicht erfüllt. 
Eine Prüfung der Ausnahme- oder Befreiungsvoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 
oder § 67 Abs. 2 BNatSchG ist damit nicht erforderlich. 
 
 
 
Schalldorf, 31.05.2010 
 
 
 
 
 



Seite 12 

Anhang: 
 
 
 
 
Liste der bei den beiden Begehungen beobachteten Vogelarten (Nachweis durch 
Sicht und Gesang, nicht zwingend als Brutvogel im Eingriffsbereich anzusehen): 
 
 
 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

regionialisierte 
RL Bayern 

(Alpenvorland) 

Brutverhalten 

Bachstelze Motacilla alba -  
Blaumeise Parus caeruleus - Höhlenbrüter 
Buchfink Fringilla coelebs -  
Buntspecht Dendrocopos major - Höhlenbrüter 
Gartenrotschwanz Phoenicurus 

phoenicurus 
3 Halbhöhlenbrüter 

Goldammer Emberiza citrinella 3  
Grauschnäpper Musicapa striata - Halbhöhlenbrüter 
Grünfink Carduelis chloris -  
Kleiber Sitta europaea - Höhlenbrüter 
Kohlmeise Parus major - Höhlenbrüter 
Rotkehlchen Erithacus rubecula -  
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix -  
Wintergoldhähnchen Regulus regulus -  
Zaunkönig Troglodytes 

troglodytes 
-  

Zilpzalp Phylloscopus collybita -  
 
 
 
Weitere nachgewiesene Arten (im Eingriffsbereich bzw. näherem Umfeld): 
 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

regionialisierte 
RL Bayern 

(Alpenvorland) 

Bemerkungen 

Eichhörnchen Sciurus vulgaris - baut sich Kobel 

Reh Capreolus capreolus -  
Erdkröte Bufo bufo - Außerhalb des 

Eingriffsbereiches 
Grasfrosch Rana temporaria V Laichballen 

außerhalb des 
Eingriffsbereiches 
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Abbildung 1: Lage der Gehölzbestände 
 
 
 
 

 
 
 
Auschnitt FinView-Luftbild (ohne Maßstab) 

Gehölzbestand 2 

Gehölzbestand 1 

Gehölzbestand 3 
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Abbildung 2: Gehölzbestand 2 
 
 
 
 

 
 
Nördlicher Teil (zwei Weiden mit Eiche 1 und Pappel) 
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Abbildung 3: Gehölzbestand 2 (Luftbild-Ausschnitt, ohne Maßstab) 
 

 
 
Legende: 
 
X  Pappeln (Populus spec.) wenig Totholz, max. armdicke Äste, pappeltypisch 
  keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 
 
O 1 Weide 1 (Salix spec.) mit einem starken Totholz-Ast,  

 keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 
 

O 2 Weide 2 (Salix spec.) mehrstämmig, 2 – 3 sehr kleine Öffnungen (Höhlen??) 
sehr viel Totholz, auch >armdick 
keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 

 
�1 Eiche 1 (Quercus robur) wenig Totholz, max. armdicke Äste 
  keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 
 
�2 Eiche 2 (Quercus robur) mehr Totholz, max. armdicke Äste 
  keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 
 

����  Fichte (Picea abies) keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 
 
V Vogelkirsche (Prunus avium) keine Höhlen, keine Rindenabplatzungen und Spalten erkennbar 

X 

X 

O 1 

����

O 2 

�2 

�1 

V
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Abbildung 4: Gehölzbestand 3 
 
 
 

 
 
Abgebrochene Weide (ca. 7 m hoch, im Bild rechts) ohne sichtbare Höhlen, mit 
Rindenabplatzungen und Spalten. 
 
Dürre Pappel (links von der Weide) ca. 15 m Höhe, ohne sichtbare Höhlen mit 
Rindenabplatzungen und Spalten. 
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Abbildung 5: Gehölzbestand 3 
 

 
 
Totholz-Ast mit Bruthöhle an Pappel 
 
 
Abbildung 6: Gehölzbestand 3 
 

 
 
Nisthöhle im Stamm einer Weide 
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Abbildung 7: Gehölzbestand 3 (Luftbild-Ausschnitt, ohne Maßstab) 
 
 

 
 
 
 
Legende: 
 

� Bäume mit erkennbaren Höhlen (vgl. Abb. 5 und 6) 
 

� Fichte mit (Greifvogel-) Horst 
 

� stehendes Totholz mit Rindenabplatzungen und Spalten (vgl. Abb. 4) 
 
 

� � 
� 
� 

� 
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Abbildung 8: Kleingewässer ca. 100 m südlich des Eingriffsbereiches 
 
 

 
 
 
 
Hier wurden Erdkröten und Laichballen des Grasfrosches nachgewiesen. 
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